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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZUM FAHRPLANLIEFERVERTRAG 

 

1 Definitionen 

1.1 Werktage sind alle Tage ausschließlich Samstage, Sonntage und Feiertage.  

1.2 Feiertage sind alle bundeseinheitlichen Feiertage sowie die Börsenfeiertage der EEX. 

2 Rechnungsstellung  

Der Lieferant rechnet monatlich bis zum 10. des auf einen Liefermonat folgenden Kalen-
dermonats die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Vormonat gelieferte elektrische 
Energie ab. 

3 Zahlungsmodalitäten 

3.1 Rechnungen sind 10 Werktage nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig und sind ohne 
Abzug zu zahlen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Wertstellung auf 
dem Konto des Lieferanten. 

3.2 Der Lieferant stellt dem Kunden, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
nach Eintritt des Verzugs durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstande-
nen Kosten in Rechnung. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberührt. 

3.3 Einwände wegen offensichtlicher Fehler einer Rechnung können nur binnen dreißig Tagen 
nach Zugang der Rechnung schriftlich geltend gemacht werden. Einwände gegen Rech-
nungen, die der Kunde ohne sein Verschulden nicht früher erkennen konnte, sind innerhalb 
von dreißig Tagen nach seiner Kenntnis, spätestens jedoch binnen eines Jahres, beginnend 
mit dem Schluss des Jahres, in dem die Rechnung zugegangen ist, schriftlich geltend zu 
machen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist die rechtzeitige Absendung der Einwen-
dung. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 

3.4 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. 

3.5 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden ge-
gen den Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter 
Erfüllung der Lieferpflicht. 

4 Befreiung von der Leistungspflicht / Unterbrechung der Lieferung 

4.1 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, 
auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen techni-
schen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-
walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnun-
gen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertrag-
lichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 
beseitigt sind. In allen oben genannten Fällen der Leistungsbefreiung können die Parteien 
keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen, es sei denn, es liegt ein Verschulden 
der Partei vor, die sich auf die höhere Gewalt beruft. 
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4.2 Die Parteien sind verpflichtet, sich unverzüglich unter Darlegung der sie an der Vertragser-
füllung hindernden Umstände zu benachrichtigen; sie werden darüber hinaus das Leis-
tungshindernis so schnell wie möglich beseitigen, sofern ihnen dies mit einem angemesse-
nen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand möglich ist. 

5 Haftung / Verjährung 

5.1 Die Haftung jeder Partei sowie ihrer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen gegenüber der 
anderen Partei für schuldhaft verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei  

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

b) oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten). 

5.2 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Par-
tei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vo-
rausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher 
Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Ver-
tragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 

5.3 Soweit eine Partei nicht unbeschränkt haftet, verjähren die in Ziffer 5.1 bis 5.2 genannten 
Schadensersatzansprüche – soweit sie nicht auf eine Haftung wegen Vorsatzes zurückge-
hen – in einem Jahr vom Beginn der gesetzlichen Verjährung gemäß §§ 199 bis 201 BGB 
an. 

5.4 Die geschädigte Partei hat der anderen Partei einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

5.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

6 Einstellung der Lieferung 

6.1 Der Lieferant ist unbeschadet seiner sonstigen Rechte ferner berechtigt, die Lieferung ein-
zustellen, 

a) wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe inklu-
sive Mahn- und Inkassokosten in Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb 
von fünf Werktagen nach Zugang der Mahnung nachkommt. Bei der Berechnung des 
Betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig 
beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde 
noch nicht fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschie-
denen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dieses Recht besteht, bis der Liefe-
rant den vollen Betrag aller fälligen Zahlungen (einschließlich Verzugszinsen und Auf-
wendungen) erhalten hat; 

b) wenn der Kunde innerhalb einer vom Lieferanten gesetzten Frist von fünf Werktagen 
nach Aufforderung weder eine nach dem Vertrag geschuldete Vorauszahlung oder Si-
cherheit geleistet hat. Dieses Recht besteht bis zum Erhalt der geschuldeten Voraus-
zahlung oder Sicherheit. 
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Die Einstellung der Belieferung unterbleibt, wenn ihre Folgen außer Verhältnis zur Schwere 
des Verzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 
seinen Verpflichtungen unverzüglich und vollumfänglich nachkommt.  

6.2 Dem Kunden ist in den Fällen der Ziffer 6.1 die Einstellung der Belieferung spätestens zwei 
Werktage zuvor anzudrohen. Die Androhung kann noch während der Frist nach Ziffer 6.1 
lit. a) oder nach Ziffer 6.1 lit. b) erfolgen. 

7 Außerordentliche Kündigung 

7.1 Der Vertrag kann während seiner Laufzeit nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform (keine E-Mail). 

7.2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

a) wenn die andere Partei länger als vierzehn Tage in Folge oder länger als dreißig Tage 
innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten von ihren vertraglichen Verpflichtungen 
aufgrund höherer Gewalt befreit war, oder 

b) wenn ein für die Belieferung notwendiger Bilanzkreisvertrag der anderen Partei gekün-
digt wird und eine nahtlose Abwicklung über einen anderen Bilanzkreisvertrag nicht si-
chergestellt ist, oder 

c) wenn die andere Partei die Erfüllung ihrer Vertragspflichten in nicht unwesentlicher Art 
und Weise aufgrund einer Vermögensverschlechterung aussetzt oder dies ankündigt, 
oder 

d) eine negative Auskunft der Creditreform e.V. insbesondere zu folgenden Punkten vor-
liegt: erfolglose Zwangsvollstreckung, erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versiche-
rung zum Vermögen, Restschuldbefreiung, oder 

e) wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das gesamte Vermögen der anderen 
Partei oder eines wesentlichen Teils ihres Vermögens eingeleitet wurde. 

7.3 Ein wichtiger Grund liegt für den Lieferanten weiterhin vor, 

a) wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in 
Verzug ist und seiner Zahlungspflicht nicht innerhalb von fünf Werktagen nach Zugang 
der Mahnung mit Kündigungsandrohung nachkommt; 

b) wenn der Kunde ganz oder teilweise trotz Mahnung mit Kündigungsandrohung inner-
halb der vom Lieferanten gesetzten Frist von fünf Werktagen eine geschuldete Voraus-
zahlung und/oder Sicherheit nicht leistet. 

7.4 Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund enden die beiderseitigen Vertragspflichten 
mit sofortiger Wirkung. Die kündigende Partei kann in ihrer Kündigungserklärung einen spä-
teren angemessenen Endtermin bestimmen. 

7.5 Die zur Kündigung berechtigte Partei kann von der anderen Partei Ersatz des durch die 
Kündigung entstandenen Schadens (insbesondere Schadensersatz statt der Leistung) ver-
langen, es sei denn, die andere Partei hat den Kündigungsgrund nicht zu vertreten.  

7.6 Bei Vertretenmüssen des Kunden wird der Teil des Schadensersatzes statt der Leistung, 
der für den Lieferanten unmittelbar aus der Nichtabnahme bzw. Nichtlieferung in Folge der 
vorzeitigen Vertragsbeendigung folgt, auf Grundlage der vom Kunden in Folge der vorzeiti-
gen Beendigung des Vertrages nicht bezogenen Restmenge (Arbeit) ermittelt. Als Rest-
menge gilt dabei die Differenz zwischen der für sämtliche noch nicht abgerechneten Liefer-
zeiträume insgesamt vertraglich prognostizierten Gesamtmenge und der vom Kunden bis 
zum Wirksamwerden der Kündigung tatsächlich bezogenen Menge. Ohne dass der tatsäch-
liche Abschluss eines Deckungsgeschäfts erforderlich ist, berechnet sich der Schadenser-
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satz statt der Leistung in diesem Fall aus der positiven Differenz zwischen dem Restwert 
des Vertrages (Produkt aus der Restmenge und dem Arbeitspreis Energie gemäß Ziffer 1.1 
der Anlage Preisblatt) und dem um alle potenziell anfallenden erforderlichen Transaktions-
kosten reduzierten Erlös, der aus einem Verkauf der Restmenge auf einem geeigneten 
Markt als Bandbezug für den verbleibenden Lieferzeitraum in angemessenem zeitlichem 
Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung bei kaufmännisch vernünftiger Handlungswei-
se zu erzielen wäre. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadensersatz-
anspruches, insbesondere eines Verzugs- oder Folgeschadens, bleibt unberührt. 

8 Vertraulichkeit 

8.1 Die Parteien behandeln den Inhalt des Vertrages sowie dieser Allgemeinen Bedingungen 
vertraulich. Sie werden weder den Vertrag selbst vollständig oder teilweise, noch Informati-
onen über dessen Inhalt ohne die schriftliche Einwilligung der anderen Partei einem Dritten 
überlassen und/oder in sonstiger Weise zugänglich machen. 

8.2 Dies gilt nicht für Informationen, die an Netzbetreiber, an Aufsichts- oder Regierungsbehör-
den sowie an zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtete Berater weitergegeben werden. 

9 Übertragung des Vertrages 

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf 
einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 
Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der Kunde mit der Übertra-
gung des Vertrages nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

10 Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Geln-
hausen. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

11 Schlussbestimmungen 

11.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

11.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

 

 


